
 

  

S 41 U 376/96

Sozialgerichtsbarkeit Bundesrepublik Deutschland

Land Freistaat Bayern
Sozialgericht Bayerisches Landessozialgericht
Sachgebiet Unfallversicherung
Abteilung 2
Kategorie Urteil
Bemerkung -
Rechtskraft -
Deskriptoren Arbeitsunfall

Versicherungsschutz eines europäischen
Ausländers in deutschen Unternehmen
ein Ausschluss durch Bescheinigung E
111

Leitsätze Dem Versicherungsschutz des
Angehörigen eines anderen europäischen
Staates steht im Fall eines Arbeitsunfalls
in einem deutschen Unternehmen nicht
entgegen, dass ihm für den Aufenthalt in
Deutschland eine Bescheinigung "E 111"
durch seinen Heimatstaat erteilt wurde.

Normenkette RVO § 548
EWG-VO Nr 574/72 Art 21 Abs 1
EWG-VO Nr 1408/71 Art 22 Abs 1 Nr 9
Beschluss Nr. 130 der
Verwaltungskommission der EG für die
soziale
Sicherheit der Wanderarbeitnehmer vom
17.10.1985

1. Instanz

Aktenzeichen S 41 U 376/96
Datum 05.08.1999

2. Instanz

Aktenzeichen L 2 U 44/00
Datum 09.08.2000

3. Instanz

Datum -

I. In AbÃ¤nderung der Ziffer I des Urteils des Sozialgerichts MÃ¼nchen vom 5.
August 1999 wird festgestellt, dass der Unfall des KlÃ¤gers vom 2. Dezember 1992
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ein Arbeitsunfall war.
II. Die Berufung der Beklagten gegen das Urteil des Sozialgerichts MÃ¼nchen vom
5. August 1999 wird zurÃ¼ckgewiesen.
III. Die Beklagte hat dem KlÃ¤ger auch die Kosten des Berufungsverfahrens zu
erstatten.
IV. Die Revision wird nicht zugelassen.

Tatbestand:

Streitig ist, ob der Unfall des KlÃ¤gers vom 02.12.1992 als in der gesetzlichen
Unfallversicherung versicherter Arbeitsunfall von der Beklagten zu entschÃ¤digen
ist.

Am 08.12.1992 ging bei der Beklagten ein in englischer Sprache verfasstes
Schreiben der "Firma â�¦ ein, in welchem â�¦ sinngemÃ¤Ã� ausfÃ¼hrte, ein
HolzfÃ¤llerunternehmen zu betreiben und es fÃ¼r erforderlich angesehen zu haben,
HilfskrÃ¤fte zu beschÃ¤ftigen. Er wÃ¤re dankbar, wenn die Beklagte den bei ihm
angestellten Arbeiter â�¦ in seine ( â�¦ s) Versicherung aufnehmen kÃ¶nnte â�¦ sei
sein Angestellter seit dem 21.11. 1992 gewesen. In dem von der Beklagten
Ã¼bersandten Fragebogen erklÃ¤rte â�¦, sein Unternehmen umfasse
hauptsÃ¤chlich HolzfÃ¤llerarbeiten. Er beschÃ¤ftige "durchschnittlich" keine
Arbeitnehmer. Er habe sein Unternehmen am 26.05.1992 aufgenommen. Mit
Bescheid vom 13.01.1993 nahm die Beklagte â�¦ mit Wirkung vom 01.11.1992 in
ihr Unternehmerverzeichnis auf und Ã¼bersandte ihm mit Schreiben vom
13.01.1993 den Aufnahmebescheid und Mitgliedschein.

Mit Bescheid vom gleichen Tag wurde der Unternehmer zu den Gefahrklassen des
Gefahrtarifs veranlagt. Am 18.12.1992 ging bei der Landwirtschaftlichen
Berufsgenossenschaft Rheinhessen-Pfalz eine Unfallanzeige des Unternehmens â�¦
ein, wonach sich der KlÃ¤ger anlÃ¤Ã�lich eines Unfalls beim BaumfÃ¤llen am 02.12.
1992 das RÃ¼ckgrat gebrochen habe.

In einem Bericht des Chefarztes der Werner-Wicker-Klinik, Privatdozent Dr â�¦ vom
07.12.1992 wird die Diagnose gestellt: Motorisch komplette QuerschnittlÃ¤hmung
unterhalb D 8, sensibel komplett rechts unterhalb D 9, links unterhalb D 8, multiple
Weichteilverletzungen des GesichtsschÃ¤dels, Verdacht auf Thorax, SchÃ¤del-
Hirntrauma Grad I". In der Folge ermittelten die mit der Sache befasst gewesenen
Berufsgenossenschaften (Land- und Forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft
Darmstadt, Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft Rheinhessen-Pfalz und Holz-
Berufsgenossenschaft, Bezirksverwaltung KÃ¶ln), ob der KlÃ¤ger als Arbeitnehmer
des â�¦ oder als selbstÃ¤ndiger Unternehmer im Unfallzeitpunkt tÃ¤tig gewesen sei.
Nach einem Aktenvermerk der Land- und Forstwirtschaftlichen BG Darmstadt vom
10.12.1992 hÃ¤tten die TelefongesprÃ¤che des Sachbearbeiters mit dem
Mitarbeiter des Gewerbeaufsichtsamts Zindel, mit â�¦ und dem Mitarbeiter des
Hotels Westrich in Baumholder, â�¦ , ergeben, dass der Verletzte Arbeitnehmer des
Iren â�¦ gewesen sei, der als Subunternehmer Waldarbeiten annehme â�¦ habe als
seinen Betriebssitz Baumholder angegeben. Es habe sich um die Anschrift eines
Hotels gehandelt, von dem aus er offenbar seinen GeschÃ¤ften seit ca. zwei
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Monaten nachgehe. Er solle angeblich die Arbeiten von einem Herrn â�¦
angenommen haben, der aber seinerseits kein Gewerbe angemeldet habe. Laut
Polizeibericht hÃ¤tten der Verletzte und Herr â�¦ im Unfallzeitpunkt
zusammengearbeitet. Aus diesem Bericht solle auch hervorgehen, dass der KlÃ¤ger
als Arbeitnehmer des â�¦ selbstÃ¤ndig gearbeitet habe. Herr â�¦ solle wiederum als
Subunternehmer die von ihm vergebenen Arbeiten von einer Firma â�¦ Lohra,
angenommen haben â�¦ habe bestÃ¤tigt, dass in seinem Hotel vier Waldarbeiter
untergebracht seien. Mit nÃ¤heren Einzelheiten sei er aber nicht vertraut. Der
KlÃ¤ger habe nicht in seinem Hotel gewohnt.

Auf Anfrage der Beklagten Ã¼bersandte die Gemeinde Baumholder eine
Gewerbeanmeldung des â�¦ vom 26.05.1992. Am 23.03.1993 trafen sich die
Mitarbeiterin der Beklagten, Frau â�¦ und der den Vermerk vom 07.04.1993
anfertigende Mitarbeiter mit â�¦ in dessen Hotel Westrich in Baumholder, um ihn
zum Sachverhalt zu befragen. Auf die im Vermerk niedergelegten Bekundungen des
â�¦ wird verwiesen. Nach einem Aktenvermerk der Land- und forstwirtschaftlichen
Berufsgenossenschaft Darmstadt gab â�¦ am 16.06.1993 telefonisch eine
Sachverhaltsschilderung aus seiner Sicht. Den entsprechenden Vermerk versah er
am 04.08.1993 mit seiner Unterschrift. Auf seine Schilderung wird verwiesen.

In einem Schreiben an die Beklagte in Erwiderung auf deren Schreiben vom
09.07.1993 fÃ¼hrten die irischen AnwÃ¤lte des KlÃ¤gers aus, der KlÃ¤ger bestehe
darauf, dass er zum Unfallzeitpunkt ein Arbeitnehmer des â�¦ gewesen sei und in
der Tat fÃ¼r die ganze Periode, die er vor dem Unfall in Deutschland gearbeitet
habe. Er habe auf eine Annonce in einer irischen Zeitung geantwortet, die erfahrene
HolzfÃ¤ller zur Arbeit in Deutschland gesucht habe. Die Annonce sei von â�¦ in die
Zeitung gesetzt worden und der KlÃ¤ger sei von â�¦ angestellt worden. Der KlÃ¤ger
sei wÃ¤hrend der ganzen Zeit von Herrn â�¦ bezahlt worden und auÃ�erdem habe
â�¦ mit dem KlÃ¤ger vereinbart gehabt, die Unterkunft zu bezahlen, die dieser
wÃ¤hrend der ganzen Zeit bezogen gehabt habe. In einem Schreiben der Beklagten
an ihre Bezirksverwaltung KÃ¶ln vom 01.03.1994 stellt die Beklagte fest, nach den
Ã¶rtlichen Ermittlungen vom 10.01.1994 seien â�¦ und â�¦ als selbstÃ¤ndige
HolzeinschlÃ¤ger beide bei der LBG Kassel eingetragen â�¦ sei in der Unfallsache
nicht als selbstÃ¤ndiger HolzeinschlÃ¤ger fÃ¼r eigene Rechnung tÃ¤tig geworden,
sondern habe lediglich auf Anfrage zwei Arbeitnehmer an â�¦ vermittelt. Diese
Arbeitnehmer, darunter auch der KlÃ¤ger, seien eindeutig fÃ¼r â�¦ tÃ¤tig geworden
â�¦ habe den Lohn gezahlt und auch die ArbeitsflÃ¤chen zugewiesen. Auf Anfrage
der Beklagten beim Social Wellfare Services Office Department of Social Wellfare
antwortete dieses Amt mit Schreiben vom 26.05.1995 sinngemÃ¤Ã�, sie hÃ¤tten
keinen Nachweis, dass eine Entsendebescheinigung E 101 in diesem Fall
ausgehÃ¤ndigt worden sei. Auf Fragen der Beklagten gab der Zeuge â�¦ am
13.07.1995 eine eidesstattliche Versicherung zum Sachverhalt aus seiner Sicht ab.
Auf die ErklÃ¤rungen des â�¦ wird verwiesen. In einem Aktenvermerk der Beklagten
vom 07.09.1995 berichtet der Sachbearbeiter Ã¼ber ein TelefongesprÃ¤ch mit
Herrn â�¦ Dieser habe im Auftrag seiner Firma in der Vergangenheit geschÃ¤ftlich
mit â�¦ zu tun gehabt. AuftrÃ¤ge seien an â�¦ vergeben worden, der dann mit
weiteren HolzeinschlÃ¤gern die Arbeiten ausgefÃ¼hrt habe. Teilweise seien diese
Personen auch nach Aussage des Herrn â�¦ als Unternehmer tÃ¤tig. Es handele sich
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immer um irische StaatsangehÃ¶rige. Der KlÃ¤ger sei Herrn â�¦ nicht bekannt. Nach
einem Aktenvermerk vom 31.10.1995 begab sich der unterzeichnende
Sachbearbeiter mit einem Assessor â�¦ am 31.10.1995 gegen 6.30 Uhr in den
Gasthof Spessarter Hof in Eschau-Hobbach und legte â�¦ einen ausgearbeiteten
Fragenkatalog vor. Dieser habe sich bereitwillig gezeigt und die Fragen
ausfÃ¼hrlich beantwortet. Im Verlauf des GesprÃ¤chs sei einwandfrei zu erkennen
gewesen, dass der Verletzte zum Unfallzeitpunkt als selbstÃ¤ndiger
HolzeinschlÃ¤ger tÃ¤tig geworden sei. Dabei sei die Tatsache aufgefallen, dass am
Unfalltag Herr â�¦ in Baumholder gewesen sei, wÃ¤hrend der KlÃ¤ger in GieÃ�en
den Unfall erlitten habe. Nach Beantwortung der Fragen habe sich â�¦ nach den
Auswirkungen seiner Antworten erkundigt. Daraufhin habe Assessor â�¦ ihm einen
umfassenden Ã�berblick Ã¼ber die sozialversicherungsrechtliche Situation sowie
strafrechtliche Folgen gegeben. Erst dann habe â�¦ erkannt, dass die Antworten auf
die Fragen zum Nachteil seines Freundes â�¦ sich auswirken kÃ¶nnten und sich
geweigert, die Angaben zu unterschreiben. Er habe angefragt, ob eine andere
Wertung seiner Antworten vorgenommen werden kÃ¶nne, wenn er einige
gegenteilige Aussagen treffen wÃ¼rde, obwohl es sich um die tatsÃ¤chlichen
wahrheitsgemÃ¤Ã�en Angaben, so wie er geantwortet habe, handele. Auf die
Bekundungen des â�¦ , wie sie von Assessor â�¦ am 31.10.1995 niedergelegt
wurden, wird verwiesen. In einem Aktenvermerk vom 10.11.1995 fÃ¼hrt die
Beklagte u.a. aus, das fÃ¼r den Verletzten ausgestellte "Certificate of Entitlement
to benefits in kind during a stay in a Memberstate" (E 111) sei ebenfalls kein Beleg
fÃ¼r eine Arbeitnehmerstellung des KlÃ¤gers. Derartigen Bescheinigungen komme
nach den Feststellungen des Bundesministeriums fÃ¼r Arbeit und Sozialordnung
kein Beweiswert zu. Das Formblatt E 111, auf das der Sachbearbeiter Bezug nimmt,
ist in der Akte der Bezirksverwaltung KÃ¶ln auf Bl.31 enthalten. Es ist darin die
Kategorie "Employed Person" angekreuzt. Als Zeit, in welcher der
Versicherungsschutz bestehe, wird der 17.07.1992 bis 31.12.1993 angegeben. Mit
Bescheid vom 05.12.1995 lehnte die Beklagte eine EntschÃ¤digung des KlÃ¤gers
wegen des Unfalls vom 02.12.1992 ab. Sie fÃ¼hrte aus, gemÃ¤Ã� Â§ 3 Abs.1 Nr.1
ihrer Satzung sei sie fÃ¼r Unternehmen der Holzgewinnung und Zurichtung
zustÃ¤ndig. Voraussetzung fÃ¼r einen Versicherungsschutz sei, dass er, der
KlÃ¤ger, zum Unfallzeitpunkt in einem BeschÃ¤ftigungsverhÃ¤ltnis nach Â§ 7
Sozialgesetzbuch IV zur Firma â�¦ in Baumholder gestanden habe. Die sorgfÃ¤ltige
AbwÃ¤gung und Wertung des ermittelten Sachverhalts lasse nur den Schluss zu,
dass ein fÃ¼r den Versicherungsschutz nach Â§ 539 Abs.1 Nr.1 RVO erforderliches
BeschÃ¤ftigungsverhÃ¤ltnis gemÃ¤Ã� Â§ 7 SGB IV im Unfallzeitpunkt nicht
bestanden habe. Er sei als Unternehmer tÃ¤tig geworden, wofÃ¼r spreche, dass er
durch die freie Einteilung seines Arbeitspensums den Gewinn aus seiner TÃ¤tigkeit
selbst habe beeinflussen kÃ¶nnen. Auch die Benutzung des eigenen Werkzeuges
spreche fÃ¼r eine Unternehmereigenschaft. Da er keine freiwillige
Unternehmerversicherung abgeschlossen gehabt habe, gehÃ¶re er nicht zum Kreis
der in der gesetzlichen Unfallversicherung versicherten Personen. Mit dem dagegen
eingelegten Widerspruch machte der KlÃ¤ger geltend, er habe im Unfallzeitpunkt in
einem BeschÃ¤ftigungsverhÃ¤ltnis zur Firma â�¦ gestanden. Er sei bereits einige
Monate, bevor er von â�¦ nach GieÃ�en gebracht worden sei, fÃ¼r diesen tÃ¤tig
gewesen. Es sei nichts dafÃ¼r ersichtlich, dass sich die grundlegenden
Vereinbarungen der Parteien dadurch geÃ¤ndert haben sollten, dass er fÃ¼r die
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Firma â�¦ in der NÃ¤he von GieÃ�en tÃ¤tig geworden sei. Wie die Vereinbarungen
zwischen ihm und â�¦ ausgesehen hÃ¤tten, ergebe sich auch aus der
Zeugenaussage des â�¦ Auch â�¦ habe, soweit er Kenntnis von den Vereinbarungen
gehabt habe, seinen und auch den Aussagen von Herrn â�¦ in vollem Umfang
zugestimmt. Teilweise habe auch â�¦ selbst seine (des KlÃ¤gers) Angaben, die des
Herrn â�¦ und des Herrn â�¦ bestÃ¤tigt. Aufgrund der Annonce in der Zeitung
hÃ¤tten sich Herr â�¦ und er mit â�¦ getroffen. Sie hÃ¤tten sich in einem Gasthaus
in Irland getroffen und die Einzelheiten der Arbeit besprochen â�¦ hÃ¤tten in
Deutschland bestimmte WaldflÃ¤chen zur VerfÃ¼gung gestanden, die hÃ¤tten
bearbeitet werden sollen. Weder er noch â�¦ hÃ¤tten irgendwelche Kontakte zu
deutschen Stellen gehabt. Sie hÃ¤tten dort Ã¼berhaupt keine VertrÃ¤ge gehabt, so
dass sie auch nicht aufgrund von eigenen VertrÃ¤gen als Unternehmer hÃ¤tten
tÃ¤tig werden kÃ¶nnen. Ihnen seien auch weder von Herrn â�¦ noch von Herrn â�¦
bestimmte WaldstÃ¼cke zur Bearbeitung Ã¼berlassen worden. Vielmehr seien
sowohl er als auch â�¦ ausschlieÃ�lich aufgrund konkreter Weisungen des â�¦ tÃ¤tig
geworden. Nachdem zwischen der Firma â�¦, ihm und â�¦ in Irland Einigkeit Ã¼ber
die TÃ¤tigkeit in Deutschland erzielt worden sei, seien sie nach Deutschland
gefahren. Sie seien dort von â�¦ in einem Hotel oder einer Pension einquartiert
worden. Die entsprechenden Ã�bernachtungskosten habe â�¦ bezahlt, was durch
Vorlage von Quittungen nachgewiesen worden sei. Sie hÃ¤tten nicht ihr eigenes
Werkzeug mitbringen mÃ¼ssen. Da sie jedoch beide erfahrene Holzarbeiter
gewesen seien, hÃ¤tten sie teilweise Ã¼ber eigenes Werkzeug verfÃ¼gt und dieses
unaufgefordert nach Deutschland mitgebracht und auch teilweise benutzt. Wenn
eigenes Werkzeug beschÃ¤digt gewesen sei, habe jedoch Herr â�¦ das Werkzeug
fÃ¼r die Arbeit zur VefÃ¼gung gestellt. Die Arbeitszeit sei insofern von â�¦
vorgegeben worden, als dieser Herrn â�¦ und ihn tÃ¤glich morgens vom Hotel
abgeholt und zur Arbeitsstelle gefahren habe. Abends habe er sie von der
Arbeitsstelle wieder abgeholt und zum Hotel verbracht. Dabei sei im Wesentlichen
eine Arbeitszeit von acht Stunden eingehalten worden. Auch fÃ¼r seine und â�¦
TÃ¤tigkeit in der NÃ¤he von GieÃ�en sei vereinbart worden, dass sie zumindest
acht Stunden tÃ¤glich arbeiten sollten. Es sei ihnen frei gestellt worden, lÃ¤nger zu
arbeiten, um mehr Geld zu verdienen â�¦ habe sie beide zum Einsatzort gefahren
und dort in einem Hotel einquartiert. Da er sich selbst zeitweise in Baumholder
aufgehalten habe, habe er seine Arbeitnehmer dann nicht mehr tÃ¤glich zur Arbeit
fahren und wieder abholen kÃ¶nnen. UnabhÃ¤ngig davon habe sich jedoch nichts
an den bestehenden Vereinbarungen geÃ¤ndert. Das Arbeitsentgelt sei sowohl ihm
als auch Herrn â�¦ ausschlieÃ�lich durch Herrn â�¦ ausbezahlt worden. Dabei habe
â�¦ gegenÃ¼ber â�¦ ausdrÃ¼cklich betont und indirekt klar gestellt, dass er die
Lohn- und Sozialversicherungsabgaben einbehalte und nur den Nettobetrag
auszahle. Aus diesem Grunde hÃ¤tten weder er noch Herr â�¦ eine Lohnsteuerkarte
besorgt oder sich um Sozialversicherungsabgaben gekÃ¼mmert. Aufgrund der
getroffenen Vereinbarungen sei klar gewesen, dass hierfÃ¼r â�¦ hÃ¤tte aufkommen
mÃ¼ssen und dass dieser Lohnanteil gar nicht zur Auszahlung gelangt sei. In
diesem Zusammenhang sei hervorzuheben, dass aufgrund der in Irland getroffenen
Vereinbarungen sowohl â�¦ als auch er vor ihrer Abfahrt nach Deutschland in Irland
ein Versicherungsformular E 111 beschafft hÃ¤tten. In diesem Formular habe er
bereits vor seiner Abreise aus Irland angegeben, dass er als abhÃ¤ngig
BeschÃ¤ftigter in Deutschland tÃ¤tig werde. Dasselbe gelte fÃ¼r â�¦ Herr â�¦ habe
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ihnen erklÃ¤rt, in Deutschland sei eine selbstÃ¤ndige TÃ¤tigkeit schwierig. Es
bedÃ¼rfe dazu einer gewerberechtlichen Erlaubnis. Sie kÃ¶nnten eine solche
Erlaubnis nicht erhalten, so dass nur eine abhÃ¤ngige BeschÃ¤ftigung als seine
Arbeitnehmer in Betracht komme. Die AusÃ¼bung der TÃ¤tigkeit im Wald sei von
â�¦ vorgeschrieben worden. Dieser habe erklÃ¤rt, welche Bereiche im Wald in
welcher Art und Weise durch ihn und â�¦ zu bearbeiten gewesen seien und auch im
Einzelnen die Arbeitszeit bestimmt. Eine freiere Gestaltung sei lediglich mÃ¶glich
gewesen, nachdem Herr â�¦ und ihn nach GieÃ�en gebracht habe. Auch bezÃ¼glich
dieser Arbeit habe gegolten, dass eine grundsÃ¤tzliche Arbeitszeit von acht
Stunden vereinbart gewesen sei. Es sei ihnen lediglich freigestellt worden,
Ã�berstunden zu leisten. HÃ¤tte â�¦ ihn aufgefordert, ab einem bestimmten Datum
an anderer Stelle tÃ¤tig zu werden, so hÃ¤tte er dieser Weisung folgen mÃ¼ssen.
Es habe also eine Weisungsgebundenheit und damit eine persÃ¶nliche
AbhÃ¤ngigkeit von Herrn â�¦ vorgelegen. Da er eigenes Werkzeug mitgebracht
habe, habe er dieses auch eingesetzt. Notwendige Wartungs- und
Reparaturarbeiten habe â�¦ durchfÃ¼hren lassen. WÃ¤hrend dieser Zeit habe â�¦
dann die notwendigen GerÃ¤tschaften zur VerfÃ¼gung gestellt. Im Ã�brigen sei er,
der KlÃ¤ger, auch nicht in Besitz sÃ¤mtlicher notwendiger GerÃ¤tschaften gewesen,
die dann von â�¦ zur VerfÃ¼gung gestellt worden seien. Richtig sei, dass sich die
VergÃ¼tung nach geschlagenen Festmetern gerichtet habe. Im Verfahren habe nur
eine Person falsche Angaben gemacht, dies sei Herr â�¦ Dieser wolle vertuschen,
dass er Arbeiter illegal beschÃ¤ftigt und die erforderlichen Sozialabgaben nicht
abgefÃ¼hrt habe â�¦ habe bestÃ¤tigt, dass er Verhandlungen ausschlieÃ�lich mit
â�¦ gefÃ¼hrt habe. Er habe mit diesem vereinbart, dass dieser zwei Arbeiter nach
Wettenberg bringe. Dabei habe â�¦ darauf bestanden, dass die beiden nur Ã¼ber
ihn bezahlt wÃ¼rden, damit er von dem Lohn etwas fÃ¼r sich abzweigen kÃ¶nne.
Die Weigerung der Beklagten, EntschÃ¤digung zu leisten, sei daher rechtswidrig.

Mit Widerspruchsbescheid vom 23.04.1996 wies die Beklagte den Widerspruch
zurÃ¼ck. Sie wiederholte im Wesentlichen, dass das Gesamtbild der TÃ¤tigkeit des
KlÃ¤gers nur die Schlussfolgerung zulasse, dass er als Unternehmer und nicht als
BeschÃ¤ftigter tÃ¤tig geworden sei.

Dagegen hat der KlÃ¤ger Klage erhoben, mit der er vortrÃ¤gt, es spreche alles fÃ¼r
die von ihm vorgetragene Schilderung, wonach â�¦ sich die Sozialabgaben habe
sparen wollen und seine Arbeitnehmer daher nicht angemeldet habe. Dieses illegale
Verhalten komme auch in dem spÃ¤teren Vorgehen deutlich zum Ausdruck.
Nachdem er zunÃ¤chst behauptet habe, er, der KlÃ¤ger, sei selbstÃ¤ndig tÃ¤tig
gewesen, habe er spÃ¤ter zugegeben, dass er abhÃ¤ngig bei ihm beschÃ¤ftigt
gewesen sei. Er und sein Kollege â�¦ hÃ¤tten vor der Arbeitsaufnahme bei der
irischen Versicherung angegeben, dass sie als abhÃ¤ngig BeschÃ¤ftigte in
Deutschland tÃ¤tig werden wollten. Dies sei ein starkes Indiz dafÃ¼r, dass sie in
abhÃ¤ngiger Stellung beschÃ¤ftigt werden sollten. Die Beklagte sehe diese
Anmeldung als TÃ¤uschungsmanÃ¶ver an, wobei der Sinn des
TÃ¤uschungsmanÃ¶vers nicht ersichtlich sei. Im Ã�brigen wiederholte er im
Wesentlichen die Argumente aus dem Widerspruchsschreiben. Die Beklagte macht
demgegenÃ¼ber erneut geltend, die HolzfÃ¤ller â�¦, â�¦ und â�¦ hÃ¤tten lediglich
versucht, den verletzten KlÃ¤ger aus letztlich nachvollziehbaren GrÃ¼nden zu
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einem EntschÃ¤digungsanspruch gegen sie, die Beklagte, zu verhelfen. Erst
aufgrund ihrer Ã¶rtlichen Ermittlungen habe sich herausgestellt, dass der KlÃ¤ger
als selbstÃ¤ndiger Subunternehmer gearbeitet habe. Besonders deutlich werde das
Bestreben, dem Verletzten eine Rente zu verschaffen, aus dem Verhalten des â�¦
bei der Befragung am 31.10.1995. Zu den nÃ¤heren UmstÃ¤nden kÃ¶nne der
BeschÃ¤ftigte der Beklagten, Amtsrat â�¦ , Angaben machen. Im Termin am
28.05.1998 hat das Sozialgericht den BeschÃ¤ftigten der Beklagten â�¦ als Zeugen
einvernommen. Auf dessen Aussage wird Bezug genommen. Im Termin am
05.08.1999 hat das Sozialgericht MÃ¼nchen den KlÃ¤ger zur Sache gehÃ¶rt und
die Zeugen â�¦ , â�¦ , â�¦ , â�¦ sowie die Ehefrau des KlÃ¤gers als Zeugin
einvernommen. Auf die Angaben und Aussagen wird verwiesen. Mit Urteil vom
05.08.1999 hat das Sozialgericht MÃ¼nchen die Beklagte unter Aufhebung des
angefochtenen Bescheids verurteilt, den Unfall des KlÃ¤gers vom 02.12.1992 als
Arbeitsunfall anzuerkennen und zu entschÃ¤digen. Zur BegrÃ¼ndung hat es
ausgefÃ¼hrt, der KlÃ¤ger sei nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme zum
Unfallzeitpunkt aufgrund eines Arbeits- oder DienstverhÃ¤ltnisses gemÃ¤Ã� Â§ 539
Abs.1 Nr.1 RVO bei â�¦ beschÃ¤ftigt gewesen. Arbeitnehmer sei, wer von einem
Arbeitgeber persÃ¶nlich abhÃ¤ngig sei. PersÃ¶nliche AbhÃ¤ngigkeit bedeute
Eingliederung in den Betrieb und Unterordnung unter das Weisungsrecht des
Arbeitgebers, insbesondere in Bezug auf Zeit, Dauer und Ort der
ArbeitsausfÃ¼hrung. Kennzeichnend fÃ¼r eine selbstÃ¤ndige TÃ¤tigkeit sei
demgegenÃ¼ber das eigene Unternehmerrisiko, die VerfÃ¼gungsmÃ¶glichkeit
Ã¼ber die eigene Arbeitskraft und die MÃ¶glichkeit, frei Ã¼ber Arbeitsort und
Arbeitszeit zu verfÃ¼gen. In ZweifelsfÃ¤llen komme es darauf an, welche Merkmale
Ã¼berwÃ¶gen â�¦ habe dem KlÃ¤ger gesagt, dass er fÃ¼r ihn in Deutschland
arbeiten und gut verdienen kÃ¶nne. Da er ihm auch gesagt habe, bei der Arbeit sei
alles in Ordnung, habe der KlÃ¤ger folgern dÃ¼rfen, dass alles korrekt gehandhabt
werde, insbesondere, dass er in der Sozialversicherung ordnungsgemÃ¤Ã� als
Arbeitnehmer gemeldet werde. Auch habe â�¦ einen wichtigen Teil der Werkzeuge
gestellt. Dass ein ArbeitsverhÃ¤ltnis gewollt gewesen sei, werde auch von den
Zeugen â�¦ , â�¦ und â�¦ bestÃ¤tigt. Zu dem Bruder des KlÃ¤gers habe â�¦ gesagt
gehabt, dass in Deutschland der Lohn normalerweise einmal im Monat ausbezahlt
werde, diese ErklÃ¤rung mache aber nur dann Sinn, wenn von einem
ArbeitsverhÃ¤ltnis ausgegangen worden sei. Der Zeuge â�¦ habe bekundet, dass
â�¦ nicht selbst gearbeitet habe, sondern zu ihm gesagt habe, er werde seine Leute
schicken â�¦ habe bestimmt, wie das Holz geschnitten werde, habe den Lohn
bezahlt und auch die Pension. Auch die Arbeitszeit sei nach der Bekundung des
Zeugen â�¦ von â�¦ bestimmt worden. Auch â�¦ sei der Ã�berzeugung gewesen,
dass er fÃ¼r â�¦ arbeite. Er sei auch der Auffassung gewesen, dass er und der
KlÃ¤ger wie angestellte Mitarbeiter behandelt worden seien. Gegen eine
selbstÃ¤ndige TÃ¤tigkeit des KlÃ¤gers spreche auch der Umstand, dass er zur Zeit
des Unfalls nicht in der Lage gewesen sei, sich in deutscher Sprache zu
verstÃ¤ndigen. Zudem habe der KlÃ¤ger nach der Aussage seiner Ehefrau nur sehr
wenig lesen kÃ¶nnen. Dies sei vÃ¶llig untypisch fÃ¼r einen selbstÃ¤ndig tÃ¤tigen
Unternehmer. So weit die Beklagte aus dem Formular E 111 zu Ungunsten des
KlÃ¤gers SchlÃ¼sse ziehen wolle, sei darauf hinzuweisen, dass der KlÃ¤ger in
diesem Formular als "employed Person" bezeichnet werde. Die Angaben des â�¦
rechtfertigten keine andere Beurteilung. Sie erschienen als Schutzbehauptungen,
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um nicht zugeben zu mÃ¼ssen, pflichtwidrig keine SozialversicherungsbeitrÃ¤ge
fÃ¼r den KlÃ¤ger abgefÃ¼hrt zu haben. Danach sei die Beklagte leistungspflichtig.

Dagegen richtet sich die Berufung der Beklagten. Die Beklagte vertritt die
Auffassung, der KlÃ¤ger sei im Unfallzeitpunkt nicht aufgrund eines Arbeits- oder
DienstverhÃ¤ltnisses bei â�¦ beschÃ¤ftigt gewesen â�¦ sei lediglich als Vermittler
aufgetreten, der aufgrund seiner Sprach- und Ortskenntnisse den KlÃ¤ger sowie
andere irische HolzfÃ¤ller an die Firma â�¦ an die Ã¶sterreichische Firma " â�¦"
vermittelt habe. FÃ¼r diese Unternehmer sei der KlÃ¤ger als selbstÃ¤ndiger
Subunternehmer tÃ¤tig geworden. Dies werde insbesondere dadurch deutlich, dass
der KlÃ¤ger sein eigenes Werkzeug (MotorsÃ¤ge und ZubehÃ¶r) benutzt habe, die
Arbeitszeit nach eigenem GutdÃ¼nken habe festlegen kÃ¶nnen und nicht nach
Arbeitsstunden, sondern nach Festmetern eingeschlagenen Holzes abgerechnet
habe. Selbst wenn man jedoch annehmen wollte, dass der KlÃ¤ger im Rahmen
eines ArbeitsverhÃ¤ltnisses zu einer Firma â�¦ tÃ¤tig geworden sei, mÃ¼sse er sich
die unstreitige Tatsache entgegenhalten lassen, dass fÃ¼r ihn eine Bescheinigung E
111 durch den irischen SozialversicherungstrÃ¤ger, hier den South-Eastern
Healthbord, ausgestellt worden sei. Entgegen der Rechtsauffassung des
Sozialgerichts MÃ¼nchen kÃ¶nne aus der Bescheinigung nicht einfach auf die
Arbeitnehmereigenschaft und daraus folgend auf Unfallversicherungsschutz durch
sie, die Beklagte, geschlossen werden. Vielmehr solle durch die Bescheinigung E
111, wie durch die sogenannte Entsendebescheinigung E 101 nach der EG-
Verordnung Nr.574/72 das fÃ¼r einen Arbeitnehmer wÃ¤hrend der Dauer einer
Arbeitsleistung im Ausland geltende Sozialversicherungssystem verbindlich
bescheinigt werden. Der EuropÃ¤ische Gerichtshof habe im Urteil vom 10.02.2000
in der Rechtssache C-202/97 entschieden, dass die Bescheinigung E 101 eine
Vermutung dafÃ¼r begrÃ¼nde, dass der Anschluss der entsandten Arbeitnehmer
an das System der sozialen Sicherheit des Mitgliedstaates, in dem das
Zeitarbeitsunternehmen seine inlÃ¤ndische (also irische) BetriebsstÃ¤tte habe,
ordnungsgemÃ¤Ã� sei und den zustÃ¤ndigen TrÃ¤ger des Staates binde, in den die
Arbeitnehmer entsandt worden seien. So lange also die Bescheinigung E 101 in
Kraft sei, kÃ¶nne der SozialversicherungstrÃ¤ger des Staates, in den die
Arbeitnehmer entsandt worden seien, diese Arbeitnehmer nicht seinem eigenen
System der sozialen Sicherheit unterstellen. Diese Entscheidung kÃ¶nne auf die
Bescheinigung E 111 des KlÃ¤gers ohne Weiteres Ã¼bertragen werden, da deren
Voraussetzungen und Zwecke identisch seien. Der Unterschied bestehe lediglich
darin, dass die Bescheinigung E 111 den Krankenversicherungsschutz betreffe. In
der Republik Irland wÃ¼rden aber BeitrÃ¤ge fÃ¼r den Versicherungsschutz gegen
ArbeitsunfÃ¤lle und Berufskrankheiten zusammen mit den von Arbeitnehmern und
Arbeitgebern fÃ¼r die VersicherungsfÃ¤lle Krankheit und Mutterschaft
aufzubringenden BeitrÃ¤gen erhoben. Gesonderte BeitrÃ¤ge zu einer
eigenstÃ¤ndigen gesetzlichen Unfallversicherung gebe es also in diesem Bereich
nicht. Daraus folge, dass die Bescheinigung E 111 nicht nur den Schutz des
KlÃ¤gers durch die irische Krankenversicherung, sondern auch einen der deutschen
gesetzlichen Unfallversicherung weitgehend entsprechenden Versicherungsschutz
bescheinige. So lange diese Bescheinigung nicht fÃ¼r ungÃ¼ltig erklÃ¤rt werde, sei
sie, die Beklagte, z.B. auch daran gehindert, vom KlÃ¤ger oder dessen
vermeintlichem Arbeitgeber â�¦ entsprechende VersicherungsbeitrÃ¤ge zu erheben.
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Es widerspreche grundlegenden GerechtigkeitserwÃ¤gungen, wenn einerseits ein
Beitragsaufkommen nicht entstehen kÃ¶nne, andererseits ein Anspruch des
KlÃ¤gers auf sÃ¤mtliche Leistungen der gesetzlichen Unfallversicherung in der
Bundesrepublik Deutschland bestehen wÃ¼rde. Der KlÃ¤ger mÃ¼sse sich deshalb
die fÃ¼r ihn vom irischen SozialversicherungstrÃ¤ger ausgestellte Bescheinigung E
111 entgegenhalten lassen. Nach dieser Bescheinigung unterstehe er bei der Unfall
auslÃ¶senden TÃ¤tigkeit der Geltung der irischen Sozialversicherung. Er habe
deshalb keinen Anspruch auf Leistungen der deutschen gesetzlichen
Unfallversicherung.

Die Beklagte beantragt, das Urteil des Sozialgerichts MÃ¼nchen vom 05.08.1999
aufzuheben und die Klage abzuweisen.

Der KlÃ¤ger beantragt, die Berufung der Beklagten zurÃ¼ckzuweisen.

Der Senat hat die Akten des Sozialgerichts MÃ¼nchen und der Beklagten
Hauptverwaltung MÃ¼nchen und Bezirksverwaltung KÃ¶ln beigezogen. Zur
ErgÃ¤nzung des Tatbestands wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

EntscheidungsgrÃ¼nde:

Die form- und fristgerecht eingelegte Berufung der Beklagten ist zulÃ¤ssig, jedoch
nicht begrÃ¼ndet. Zutreffend ist das Sozialgericht zu dem Ergebnis gelangt, dass
der Unfall des KlÃ¤gers vom 02.12.1992 ein Arbeitsunfall war und der KlÃ¤ger
Anspruch auf EntschÃ¤digungsleistungen hat. Die Entscheidung richtet sich nach
den Vorschriften der RVO, da der Versicherungsfall vor dem 01.01.1997 eingetreten
ist und auch die Leistungen vor dem In-Kraft-Treten des SGB VII erstmals
festzusetzen waren (Â§Â§ 212, 214 Abs.3 SGB VII). Der KlÃ¤ger war gemÃ¤Ã� Â§
539 Abs.1 Nr.1 RVO im Unfallzeitpunkt gegen Arbeitsunfall versichert, weil er
aufgrund eines ArbeitsverhÃ¤ltnisses in dem von â�¦ in Deutschland betriebenen
und gemeldeten Unternehmen fÃ¼r HolzfÃ¤llerarbeiten unselbstÃ¤ndig
beschÃ¤ftigt war. Insoweit kann der Senat auf die zutreffende BegrÃ¼ndung des
Sozialgerichts verweisen und von einer weiteren Darstellung der
EntscheidungsgrÃ¼nde absehen (Â§ 153 Abs.2 SGG). Dass der KlÃ¤ger irischer
StaatsangehÃ¶riger ist und unbestritten zur Aufnahme einer TÃ¤tigkeit in die
Bundesrepublik Deutschland gereist ist, steht dem Versicherungsschutz in der
deutschen gesetzlichen Unfallversicherung nicht entgegen. GemÃ¤Ã� Â§ 3 Nr.1 SGB
IV gelten die Vorschriften fÃ¼r die Versicherungsberechtigung, soweit sie eine
BeschÃ¤ftigung voraussetzen, fÃ¼r alle Personen, die im Geltungsbereich des
Gesetzbuchs beschÃ¤ftigt sind. InlÃ¤ndisches Recht erfasst die Sachverhalte, die im
Inland eintreten, zumindest muss der fÃ¼r die Anwendung inlÃ¤ndischen Rechts
erhebliche AnknÃ¼pfungspunkt im Inland liegen (Kasseler Kommentar, Â§ 3 SGB IV,
Rdnr.2). Dies ist dadurch gegeben, dass der KlÃ¤ger in einem in Deutschland
erÃ¶ffneten Unternehmen beschÃ¤ftigt war. Auch nach der EWG-Verordnung
Nr.1408/71 stand der KlÃ¤ger im Unfallzeitpunkt grundsÃ¤tzlich unter dem Schutz
der deutschen gesetzlichen Unfallversicherung. Nach Art.13 Abs.2 der Verordnung
gilt, soweit nicht die Art.14 bis 17 etwas anderes bestimmen, dass eine Person, die
im Gebiet eines Mitgliedstaats beschÃ¤ftigt ist, den Rechtsvorschriften dieses
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Staates unterliegt und zwar auch dann, wenn sie im Gebiet eines anderen
Mitgliedstaats wohnt. Die genannten Sonderregelungen treffen auf den KlÃ¤ger
nicht zu. Insbesondere ist der KlÃ¤ger nicht in die Bundesrepublik Deutschland im
Sinn des Art.14 Nr.1 der Verordnung entsandt worden. Der KlÃ¤ger stand in keinem
BeschÃ¤ftigungsverhÃ¤ltnis in der als Entsendestaat in Betracht kommenden
Republik Irland (vgl. Seewald KassKomm Â§ 6 SGB IV Rdnr.4 a m.w.N.). Er ist
vielmehr nach Deutschland gereist und hat bei einem dort und nicht in Irland
tÃ¤tigen Unternehmer eine abhÃ¤ngige BeschÃ¤ftigung aufgenommen. Der
Umstand, dass der irische KrankenversicherungstrÃ¤ger dem KlÃ¤ger fÃ¼r seinen
Auslandsaufenthalt eine Bescheinigung E 111 ausgestellt hat, steht dem Schutz des
KlÃ¤gers in der deutschen gesetzlichen Unfallversicherung nicht entgegen.

In der von der Beklagten bemÃ¼hten Entscheidung des EuGH war fÃ¼r den
betreffenden Arbeitnehmer eine Entsendebescheinigung E 101 ausgestellt worden,
mit der Folge, dass der SozialversicherungstrÃ¤ger des Mitgliedstaates, in dem der
Arbeitnehmer tÃ¤tig war, an die damit getroffene Zuordnung zum sozialen
Sicherungssystem des Entsendestaates gebunden war. Diese
Entsendebescheinigung setzt nach EWG-VO Nr.1408/71 Art.14 Nr.1 einen dort
nÃ¤her bezeichneten Entsendetatbestand voraus. Die entsprechende
Bescheinigung mit der oben genannten Bindungswirkung basiert auf EWG-VO
Nr.574/72 Art.2 iVm EWG-VO Nr.543/72 Art.11 und Beschluss Nr.130 bzw. 164 der
Verwaltungskommission der EG fÃ¼r die soziale Sicherheit der
Wanderarbeitnehmer. Weder ist fÃ¼r den KlÃ¤ger eine solche Bescheinigung
ausgestellt worden, noch hÃ¤tten Ã¼berhaupt die Voraussetzungen fÃ¼r eine
solche Bescheinigung vorgelegen.

Die Beklagte behauptet insoweit auch keinen einer Entsendung entsprechenden
Tatbestand, sondern will der erteilten Bescheinigung E 111 eine einer bindenden
Entsendebescheinigung entsprechende Wirkung beimessen. Dies ist weder mit der
genannten Entscheidung des EuGH noch mit einer europarechtlichen Regelung zu
begrÃ¼nden. Mit der dem KlÃ¤ger erteilten Bescheinigung E 111 konnte dieser
entsprechend dem Beschluss Nr.130 der Verwaltungskommission der EG fÃ¼r die
soziale Sicherheit der Wanderarbeitnehmer vom 17.10. 1985 iVm EWG-VO
Nr.574/72 Art.21 Abs.1 nachweisen, dass ihm gemÃ¤Ã� EWG-VO Nr.1408/71 Art.22
Abs.1 Nr.a bei einem vorÃ¼bergehenden Aufenthalt in einem anderen Mitgliedsland
Sachleistungen der Krankenversicherung zustanden. Damit fehlt fÃ¼r die
vorliegende Fallgestaltung jegliche Vergleichbarkeit mit der Bescheinigung E
101.EWG-VO Nr.1408/71 Art.22. Abs.1 Nr.a knÃ¼pft schon nicht an ein
BeschÃ¤ftigungsverhÃ¤ltnis in dem einen Mitgliedstaat an, sondern lediglich an
einen bestehenden Versicherungsschutz in der Krankenversicherung in einem fÃ¼r
Arbeitnehmer geschaffenen System der sozialen Sicherheit (EWG-VO Nr.1408/71
Art.1). Die Vorschrift knÃ¼pft aber vor allem nicht an eine in dem anderen
Mitgliedstaat ausgeÃ¼bte BeschÃ¤ftigung an, sondern lediglich an den
vorÃ¼bergehenden Aufenthalt. Es ist der Vorschrift und den dazu ergangenen
Bestimmungen nichts dafÃ¼r zu entnehmen, dass der bescheinigte
Versicherungsschutz, der sich ohnehin nur auf die Krankenversicherung und auch
hier nur auf Sachleistungen erstreckt, Geltung fÃ¼r eine in dem anderen
Mitgliedstaat ausgeÃ¼bte abhÃ¤ngige BeschÃ¤ftigung haben sollte. Im Gegensatz
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zu den Regelungen Ã¼ber die Entsendung, die notwendigerweise immer Ã¼ber
eine Zuordnung zu einem sozialen Sicherungssystem eines Mitgliedstaates
entscheiden, kommt dem Art.22 Abs.1 der EWG-VO Nr.1408/71 keinerlei solche
Wirkung zu. Aus der Tatsache, dass der Berechtigte bei einem vorÃ¼bergehenden
Aufenthalt in einem anderen Mitgliedstaat die Sachleistungen der gesetzlichen
Krankenversicherung in Anspruch nehmen kann, ist mit keinerlei Argumenten
ableitbar, dass er in einem dort aufgenommenen BeschÃ¤ftigungsverhÃ¤ltnis nicht
nach EWG-VO Nr.1408/71 Art.13 ff. den dort geltenden Sozialversicherungsgesetzen
unterfallen wÃ¼rde. Die Beklagte kann auch nicht begrÃ¼nden, auf welche Weise
der KlÃ¤ger fÃ¼r sein nicht den Tatbestand der Entsendung erfÃ¼llendes
BeschÃ¤ftigungsverhÃ¤ltnis in Deutschland in seinem Heimatstaat gegen
ArbeitsunfÃ¤lle versichert gewesen wÃ¤re. Sie mÃ¶chte den KlÃ¤ger im Ergebnis
auf den Versicherungsschutz aus dessen heimischer Krankenversicherung
verweisen. Dies verstÃ¶Ã�t gegen die in Deutschland geltenden Normen und ist mit
Ã¼berstaatlichen Regelungen der EuropÃ¤ischen Gemeinschaften nicht zu
begrÃ¼nden.

Nach alldem ist die Beklagte zur EntschÃ¤digung des Arbeitsunfalls des KlÃ¤gers
vom 02.12.1992 verpflichtet.

Der Entscheidungsausspruch des SG war jedoch in entsprechender Anwendung des 
Â§ 138 SGG (siehe dazu BSGE 46, 35) insoweit zu berichtigen, als die Beklagte zur
Anerkennung eines Arbeitsunfalls verurteilt wurde. Auch wenn dies verbreiteter
Praxis der UnfallversicherungstrÃ¤ger und der Sozialgerichte entspricht, kennen
weder das Unfallversicherungsrecht noch das Verfahrensrecht eine Verpflichtung
der Beklagten zu einer solchen Anerkennung. Bei dem Antrag auf eine solche
Anerkennung handelt es sich vielmehr um einen Feststellungsantrag nach Â§ 55
Abs.1 Nr.1 SGG, bei dem die begehrte Feststellung dem Gericht selbst obliegt (vgl.
BSG SozR 3-1500 Â§ 55 Nr.6 und 18).

Die Kostenentscheidung beruht auf Â§ 193 SGG.

Der Senat hat die Revision nicht zugelassen, da ZulassungsgrÃ¼nde im Sinn des Â§
160 Abs.2 Nr.1 und 2 nicht vorliegen.

Erstellt am: 15.03.2004

Zuletzt verändert am: 22.12.2024
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